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       Carl-Zeiss-Straße
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Verfahrensvermerke 
 
Zur Aufstellung gem. § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen am   26.02.2008    
 
Zur öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
beschlossen      am   22.06.2010  
 
Auslegung bekannt gemacht    am   15.07.2010  
 
Öffentlich ausgelegt vom   26.07.2010  bis   27.08.2010  
 
Als Satzung gem. § 10 BauGB 
vom Gemeinderat beschlossen    am   21.12.2010  
 
bekannt gemacht und in Kraft getreten   am   13.01.2011  
 
Ausgefertigt:     Leonberg, den   22.12.2010  
 
 
 
       Inge Horn 
       Erste Bürgermeisterin 
 
Der Bezugsplan behält mit Ausnahme dieser Änderung seine Gültigkeit.  
 
Rechtsgrundlage dieses Bebauungsplanes sind: 
Das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 
2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31.07.2009 (BGBl. S. 2585) 
Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. 
I S. 132), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.04.1993 (BGBl. I. S. 466) 
Die Planzeichenverordnung  (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58) 
Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I. S. 2542)  
Die Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
05.03.2010 (GBl. S. 358) 
Die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24.07.2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2009 (GBl. S. 185) 
 
 
 
Leonberg, den 14.05.2010   Aufgestellt: 
Gefertigt:     Stadtplanungsabteilung 
 
Grundlage: ALK mit Stand 05/2009 
© Landesvermessungsamt Baden-Württemberg (www.lv-bw.de ) Az.: 2851.9-1/20 



Bebauungsplan 
Gewerbegebiet Carl-Zeiss-Straße – 1. Änderung 

 
 
ZEICHNERISCHE UND TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
 
Der Bezugsplan „Gewerbegebiet Carl-Zeiss-Straße“ (inkr. 17.1.1986) behält mit 
Ausnahme der nachfolgenden Änderung zu „1.1 Gewerbegebiet“ seine volle 
Gültigkeit. Demzufolge gelten für den Bezugsplan auch weiterhin die 
Rechtsgrundlagen zum Zeitpunkt seines Inkrafttretens. 
 
Lediglich für die nachfolgenden geänderten planerischen Festsetzungen unter Punkt 
„1.1 Gewerbegebiet“ gilt die Baunutzungsverordnung 1990 (BauNVO 1990). 
 
In Ergänzung zu den textlichen Festsetzungen werden Hinweise unter  
Punkt IV. Hinweise aufgenommenen.  
 
 
Für nachfolgende Festsetzung (Gewerbegebiet) gilt die BauNVO 1990: 
  
1.1 Gewerbegebiet (GE) (§ 8 BauNVO i. V. m. § 1 Abs. 4 BauNVO) 

entsprechend Planeinschrieb. 
In den Gewerbegebieten sind Anlagen nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 – 4 BauNVO zulässig. 
Nicht zulässig sind Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungs- und zentrenrelevan-
ten Sortimenten, entsprechend der Liste (Datenblätter zur kleinräumigen Einzelhan-
delssituation in der Stadt Leonberg) vom Juli 2008 (siehe IV Hinweise, Auszug aus 
der Einzelhandelskonzeption). 

 
1.1.1 Ausnahmsweise können im Gewerbegebiet Wohnungen für Aufsichts- und Bereit-

schaftspersonen sowie für Betriebsinhaber zugelassen werden, jedoch nicht mehr 
als 1 Wohnung pro Gewerbegrundstück bzw. pro Betrieb (§ 8 Abs. 3 Nr. 1 
BauNVO). 
 

1.1.2 Ausnahmsweise zulässig sind Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und 
gesundheitliche Zwecke (§ 8 Abs. 3 Nr. 2 i. V. m. § 1 Abs. 6 Nr. 2 BauNVO). 
 

1.1.3 Ausnahmsweise können Verkaufsflächen mit Innenstadtrelevanz zugelassen wer-
den, die auf dem Grundstück  mit einem Produktions- oder Handwerksbetrieb ver-
bunden sind, um ausschließlich dort hergestellte oder weiter zu verarbeitende oder 
weiter verarbeitete Produkte veräußern, wenn die Verkaufsfläche zur sonstigen 
Betriebsfläche untergeordnet ist (§ 1 Abs. 9 BauNVO). 
 

1.1.4 Die nach § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO (Vergnügungsstätten) ausnahmsweise 
zugelassenen Nutzungen sowie Bordelle und bordellartige Nutzungen sind nicht 
Bestandteil des Bebauungsplanes und somit nicht zulässig (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 
BauNVO i. V. m. § 1 Abs. 9 BauNVO). 

 
Ergänzende Textteile: 
 
IV Hinweise 
 
1. Grundwasser 
 Heilquellenschutzgebiet 

Das Plangebiet liegt in der Außenzone des Heilquellenschutzgebietes zum Schutz 
der staatlich anerkannten Heilquellen in Stuttgart - Bad Cannstatt und Stuttgart - 
Berg. Die Rechtsverordnung des Regierungspräsidiums  Stuttgart vom 11.06.2002 
ist zu beachten. 

 
 



2.    Untergeordnete Verkaufsfläche 
Die Stadt geht davon aus, dass eine deutlich untergeordnete Verkaufsfläche für 
innenstadtrelevante Randsortimente in der Regel 50 m² nicht überschreiten können, 
bei kleineren Flächen nicht mehr als 5 % der genehmigten Geschossfläche ausma-
chen können. 
Die Stadt geht in der Regel davon aus, dass eine untergeordnete Verkaufsfläche 
nicht größer als 100 m² bzw. bei kleineren Flächen nicht mehr als 15 % der geneh-
migten Geschossfläche ausmachen kann. 

 
3.        Auszug aus der Einzelhandelskonzeption 
 

 

 



 

 


